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Lebenshilfe-Reisen Crailsheim 

Crailsheim e.V.  

- LERCHE 

Bereich Lerche-Freizeiten: Iris Soldner 

Telefon: 07951/4077433  

Mobil: 0162-2150314 

 

Email: info@lebenshilfe-crailsheim.de 

www.lebenshilfe-crailsheim.de 
 

IBAN: DE22 6225 0030 0001 5093 35 

Sparkasse SHA-CR 
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Lerche 
Reisen für 

Alle 
 

- LERCHE 
Crailsheim e.V.  

Günstig - Kompetent - Inklusiv - Selbstbestimmt 

Inklusiv und selbstbestimmt! 

Wir kümmern uns! 

mailto:lebenshilfe-crailsheim@gmx.de
http://www.lebenshilfe-crailsheim.de
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„LERCHE - Lebenshilfereisen Crailsheim — Reisen für Alle“ 
ist ein Angebot der Lebenshilfe Crailsheim e.V. 

Mit diesem Projekt wollen wir auch im Bereich „Reisen und 
Urlaub“ die Inklusion in unserer Region ausbauen. 

Wir verstehen unsere Angebote als regional, selbstbestimmt 
und inklusiv.  

Wir stehen aktiv mitten im Leben und bringen Menschen aus 
der Region zusammen.  

Wir ermöglichen Berührungspunkte und Begegnungen zwi-
schen Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf. 
Schlussendlich schaffen wir nachhaltige, verbindende Netz-
werke. Wir helfen mit, Barrieren jeder Art (menschliche, 
sprachliche, bauliche, etc.) zu überwinden. Durch gemeinsa-
mes Erleben von Menschen mit und ohne Unterstützungsbe-
darf wird gemeinsamer Urlaub mehr und mehr zur Selbstver-
ständlichkeit.  

Wir tun alles dafür auch Menschen ohne Unterstützungsbedarf 
für unsere Angebote zu begeistern. Auch Angehörige sind will-
kommen. 

Das Ermöglichen von Begegnungen von Menschen mit und 
ohne Unterstützungsbedarf ist uns ebenso eine Herzensange-
legenheit wie die Selbstbestimmung! 

Eine Trennung zwischen ambulant und stationär gibt es bei 
uns nicht. Unsere Reisen sind offen für alle! 
Wir achten dabei stets auf ein sehr gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis. 
Wir bieten über 30 Jahre Erfahrung im Bereich „Reisen und 
Urlaub“. 

Dafür stehen wir  mit unserem Namen! 

Thema Barrierefreiheit: Barrierefrei ist nicht 
gleich barrierefrei! Viele Anbieter meinen, wenn 
die Eingangstüre ebenerdig ist, besteht schon 
eine Barrierefreiheit. Wir informieren Sie daher 

bei Anfragen sehr genau, ob das gewählte Reiseangebot 
für Sie wirklich barrierefrei ist. Dazu gehört nicht nur die 
Unterkunft, sondern auch dort mögliche Unternehmungen 
und Besichtigungen. 

 

Iris Soldner 
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Über 57 Jahre Lebenshilfe Crailsheim e. V. 

 

Die LH CR kümmert sich in erster Linie um Menschen 
mit Unterstützungsbedarf und deren Angehörige. Der 
einzelne Mensch steht dabei im Mittelpunkt unseres 
Handelns. Seine Wünsche und Bedürfnisse zählen. Die 
LH CR ist innovativ, erfahren, neutral und inklusiv. Mit 
uns entdecken Sie – als Mensch mit Unterstützungsbe-
darf – Ihre Möglichkeiten neue und außergewöhnliche 
Wege zu gehen. Sie entscheiden nach Ihren Wünschen 
und Bedürfnissen. Wir helfen Ihnen dazu, diese umzu-
setzen und zwar in der normalen Gesellschaft und in 
ihrem normalen Umfeld. Individuelle Unterstützerkreise 
verhelfen Ihnen zur vollen Teilhabe in Ihrem gewünsch-
ten Umfeld. Mit uns stehen Sie als Mensch mit Unterstüt-
zungsbedarf aktiv im normalen Leben. 

Wir kümmern uns! 
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Reiserücktrittsversicherung über  

UNION-Versicherung 
Inklusive Reiseabbruch für alle Reisearten 

Nach den bisherigen Erfahrungen, bitten wir Sie eine Reiserücktrittsversi-
cherung (ohne Selbstbehalt) abzuschließen. 

Bei Auslandsreisen schließen wir zudem für alle Teilnehmer und Betreuer 
eine kombinierte Haftpflicht- und Auslandskrankenversicherung ab. 

Die Kosten für die Haftpflicht– und Auslandskrankenversicherung sind 
bereits im Reisepreis enthalten; die Reiserücktrittsversicherung ist 
nicht enthalten! 

 

Welche Ereignisse sind versichert? 

Unerwartete, schwere Erkrankung, unerwartete Verschlechterung einer Vor-
erkrankung; schwere Unfallverletzung, Sportunfälle, Arbeitsunfälle, Freizeit-
unfälle, Todesfall in der Familie/ Verwandtschaft, Psychische Erkrankungen 
und viele weitere! Fragen Sie uns. 

Warum benötige ich einen Reiserücktrittsschutz? 

Ein Reiserücktrittsschutz ist sinnvoll, damit Sie vor einem finanziellen Scha-
den bzw. hohen Stornokosten bei kurzfristiger Absage abgesichert sind. 

Was ist eine Reiseabbruchversicherung? 

Eine Reiseabbruchversicherung tritt dann in Kraft, wenn Sie nach Reisean-
tritt (ab Einstieg in den Kleinbus, Reisebus, Flugzeug, etc.) gesundheitliche 
Probleme bekommen oder Sie sich so stark verletzen, so dass Sie Ihren Ur-
laub vorzeitig abbrechen müssen. Die hierfür entstandenen Heimreisekosten 
werden vom Versicherer in einem Versicherungsfall übernommen. 

Die Rücktrittsversicherung übernimmt lediglich die Sachkosten, nicht die Be-
treuungskosten. Diese fallen aber bei einem Rücktritt in der Regel ja auch 
nicht an. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte jederzeit an uns! 

 

 

 3 

Wie finanzieren sich unsere Reisen, Freizeit– und  

Urlaubsangebote?  Achtung Neu!!! 

Jeder Teilnehmer; jede Teilnehmerin zahlt den Grundpreis für die anfallenden 
Sachkosten (Fahrtkosten, Verpflegung, Unterkunft, inkl Unternehmungen, etc.) 
für sich. Die Pflegekasse übernimmt für viele Menschen mit Unterstützungsbe-
darf die Kosten der Assistenzleistungen (Verhinderungspflege).   

Nicht enthalten sind dabei die Betreuungskosten; d.h. Unterkunft, Verpflegung, 
Reisekosten, Versicherungen, Unternehmungen und das Taschengeld der 
Betreuer. Diese Betreuungskosten übernimmt in vielen Fällen ab Pflegegrad 2 
die Pflegekasse. Bei keinem Pflegegrad oder Pflegegrad 1 gehen wir davon 
aus, dass keine oder nur eine sehr geringe Betreuung nötig ist. Bei vollstat. 
Untergebrachten TN und wenn die Pflegekasse nicht zahlt berechnen wir 80 
€/Tag/TN. Damit sind wir wesentlich günstiger als alle anderen Organisationen 
der Behindertenhilfe. 

Sie haben unter dem Stichwort „Verhinderungspflege“ nach § 39, SGB XI 
3.539,-- € jährlich zur Verfügung.  

Dazu müssen Sie aber einen Antrag bei Ihrer Pflegekasse auf Ersatz– 
oder Verhinderungspflege stellen. Dies müssen Sie selbst tun! 

Aufgrund der Erfahrungen in den letzten beiden Jahren, werden wir dies 
nicht mehr für Sie übernehmen. Manche Angehörige haben es in 8 Monaten 
nicht geschafft einen Antrag zu stellen. Dadurch haben wir bei einigen Ur-
laubsmaßnahmen ein gewaltiges Defizit eingefahren. Wir machen es nun so - 
wie z.B. die OH - und stellen Ihnen die Betreuungskosten in Rechnung. 

Hinzu kommt, dass sich einige Kassen weigern für vollstationär unterge-
brachte Personen überhaupt Ersatzpflege zu gewähren. Wie hier in naher 
Zukunft verfahren wird, ist noch völlig offen. 

Bitte klären Sie mit ihrer Pflegekasse selbst ab, ob diese die 
Betreuungskosten im Rahmen der Ersatzpflege übernimmt. 

Sie erhalten von uns ab Pflegegrad 2 auf alle Fälle eine Rechnung über  
120,-- €/Tag für die Betreuungskosten (wenn die Pflegekasse nicht zahlt 
80,—€/Tag). Diese können Sie evtl. bei ihrer Pflegekasse einreichen. Be-
denken Sie bitte, dass die Anmeldung zu einer Reise nur dann gültig ist, 
wenn Sie mit dem Anmeldezettel die Übernahme der Betreuungskosten 
ab Pflegegrad 2 in Höhe von 120,-- € pro Tag bestätigen. 

Bei all unseren Preisen ist eine Reiserücktrittsversicherung enthalten. 

Wir beraten Sie gerne! 

Übrigens bei Reisen mit der Fähre oder dem Flugzeug ist es be-
reits bei der Anmeldung notwendig neben dem vollständigen Na-
men (wie im Ausweis) auch das Geburtsdatum und die Ausweis-
nummer mitzuteilen!!!! 
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Urlaub allein, zu 
zweit  

oder mit Freunden! 
 

 

Wir ermöglichen Ihnen, Ihre eigenen Reise– und Urlaubswün-
sche zu erfüllen. 

Sie haben schon lange einen besonderen Reisewunsch?  

Oder Sie wollen eine bestimmte Stadt oder ein bestimm-
tes Land kennenlernen?  

Sie möchten einmal allein oder mit Ihrem Partner oder mit 
Freunden verreisen? 

Wir finden Möglichkeiten, Ihre Wünsche zu realisieren.  

Sie sagen uns, was Sie wollen und wir organisieren für Sie 
Ihre ganz eigene Reise.  

Z.B. ermöglichten wir in den letzten Jahren Reisen nach Titisee, Bad 
Buchau, Schwarzwald, an den Bodensee, nach Paris oder Hamburg!  

Wir kümmern uns um die An– und Abreise, um die Unterkunft 
bzw. das Hotel, um die Organisation der Reise, um Ihre Ver-
pflegung, um das Programm, etc. 

D. h. wir telefonieren z.B. mit dem Hotel, klären die Bedingun-
gen des Zimmers, rollstuhlgerecht?, Türbreite?, sanitäre Anla-
gen, Verpflegungsart (Diäten), etc.  

Sie benötigen besondere Unterstützungsformen und/oder 
einen Unterstützer (stunden-, tageweise, während der ge-
samten Reise)?  

Auch dieses klären wir vorher ab und suchen vor Ort Netzwer-
ke für die Unterstützung bzw. stellen Ihnen einen Unterstützer 
für die gesamte Reise zur Begleitung. 

Kosten: 

Die Kosten für diese Reiseorganisation müssen in jedem Ein-
zelfall je nach Aufwand mit uns geklärt werden. Wir helfen 
Ihnen auch bei den Kosten mit den entsprechenden Leistungs-
trägern. 

Bitte setzen Sie sich einfach mit der Lebenshilfe Crailsheim in 
Verbindung (07951/4077433)! 
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dass die sofortige Aufhebung des Vertrags gerechtfertigt ist. Kündigt der Reiseveran-
stalter, so behält er den Anspruch auf den Reisepreis; er muss sich jedoch den Wert 
der ersparten Aufwendungen anrechnen lassen. Die durch die Kündigung verursach-
ten Zusatzkosten (z.B. Bereitstellung einer Begleitperson bei Rückreise) werden vom 
Reisenden getragen. 
b.) bis 2 Wochen vor Reiseantritt - 
..bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl (ist ausgeschrieben). Bei inklusiven 
Busreisen ist die Absage ebenfalls möglich, wenn das Busunternehmen die Reise 
absagt oder wenn keine geeignete Begleitperson gefunden werden kann. Der Reise-
veranstalter ist verpflichtet, die Kunden unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzung 
für die Nichtdurchführbarkeit der Reise in Kenntnis zu setzen und ihnen den Rücktritt 
zu erklären. Evtl. Anzahlungen erhält der Kunde zurück; weitere Ansprüche bestehen 
nicht. 
7. Haftung 
1. Die vertragliche Haftung der Lebenshilfe Crailsheim e.V. für Schäden, die nicht 
Körperschaden sind (auch die Haftung für die Verletzung vor-, neben– oder nachver-
traglicher Pflichten) ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit 
a.) ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt 
oder  
b.) die Lebenshilfe CR für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen 
eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 
2. Die Lebenshilfe CR e.V. haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit 
Leistungen, die als Fremdleistung lediglich vermittelt wurden (z.B. Theaterbesuche, 
Ausstellungen, Ausflüge, usw.) und die in der allgemeinen oder konkreten Leistungs-
beschreibung ausdrücklich als Fremdleistung gekennzeichnet werden. 
8. Mitwirkungspflicht 
Der Reisende ist verpflichtet, bei evtl. auftretenden Leistungsstörungen alles ihm Zu-
mutbare zu tun, um zu einer Behebung der Störung beizutragen und evtl. Schäden 
möglichst gering zu halten. Der Reisende ist verpflichtet, Maßnahmen zur Behebung 
einer evtl. Störung mit der Reiseleitung abzusprechen. Unterlässt der Reisende 
schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein. 
9. Pass-, Visa– und Gesundheitsvorschriften 
Für unsere Reisen, die ins Ausland führen, ist grundsätzlich ein gültiger Reisepass 
oder Personalausweis mitzuführen. Für die Einhaltung aller für die Durchführung der 
Reise wichtigen Vorschriften ist der Reisende selbst verantwortlich. 
10. Gerichtsstand und Verjährung 
 Gerichtsstand ist Crailsheim. Ansprüche wegen Nichterbringung oder nicht vertrags-
gemäßer Erbringung von Reiseleistungen muss der Kunde innerhalb eines Monats 
nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise dem Reiseveranstalter gegen-
über geltend machen. Alle Ansprüche aus dem Reisevertrag verjähren 3 Monate nach 
Ende der Reise. 
11. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die Unwirk-
samkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge. 
12. Datenschutz; Bildmaterial 
Die für die Verwaltung der Reisen benötigten Personaldaten der Reisenden  werden 
mittels EDV erfasst und nur von der Lebenshilfe CR e.V. verwendet und nicht weiter-
gegeben. Informationen, zur Gesundheit, etc. werden nur an die entsprechenden 
Betreuer weitergegeben und sofort nach Beendigung der Reise vernichtet.  
Während der Reisen entstandenes Bild– und Tonmaterial kann vom Veranstalter zu 
Zwecken des Marketing genutzt werden. Der Reiseteilnehmer tritt in diesem Rahmen 
sein Recht am persönlichen Bild an den Reiseveranstalter ab. Ist der Reiseteilnehmer 
mit der Verwendung dieser Bilder nicht einverstanden, hat er dies dem Veranstalter in 
schriftlicher Form mitzuteilen.  
13. Veranstalter 
LERCHE - Lebenshilfe Reisen Crailsheim in der Lebenshilfe Crailsheim e.V. 
Amtsgericht Crailsheim VR 60 
Vorsitzender: Peter Schnabel 
Goldbacher Straße 60; 74564 Crailsheim 
Tel. 07951/4077433; Email: info@lebenshilfe-crailsheim.de 
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Allgemeine Reisebedingungen 

1. Reihenfolge der Anmeldungen 
Sollten bei einzelnen Angeboten mehr Anmeldungen vorliegen, als Plätze zur Verfü-
gung stehen, erfolgt die Vergabe nach Reihenfolge der Anmeldungen, Sachkriterien 
und Verlosung. 
2. Anmeldung und Vertragsabschluss 
Mit der Reiseanmeldung bietet der Kunde dem Reiseveranstalter den Abschluss eines 
Reisevertrages verbindlich an. Der Reisevertrag kommt durch die schriftliche Bestäti-
gung des Reiseveranstalters zustande, die schnellstmöglich dem Kunden ausgehän-
digt wird. Die Anmeldung kann nur schriftlich erfolgen. Die Anmeldung ist nur gültig, 
wenn mit der Anmeldung eine Bestätigung der Übernahme der Betreuungskos-
ten in Höhe von 80,-- bzw. 120,-- €/Tag (siehe Seite 3) eingeht. 
3. Rechnung 
Spätestens 14 Tage vor Beginn der Maßnahme werden wir Ihnen nähere Informatio-
nen zusenden. Der Rechnungsbetrag ist bis spätestens 14 Tage nach erfolgter Rech-
nungsstellung fällig. Zahlen Sie bitte - mit Angabe der Rechnungsnummer durch Über-
weisung auf das angegebene Konto. 
4. Leistungen 
Der Umfang der Leistungen ergibt sich ausschließlich aus der Reisebestätigung unter 
Berücksichtigung der Ausschreibung. Die in der Ausschreibung enthaltenen Angaben 
sind für den Reiseveranstalter bindend. Der Reiseveranstalter behält sich jedoch aus-
drücklich vor, aus sachlich berechtigten, erheblichen oder nicht vorhersehbaren Grün-
den eine Änderung der Ausschreibungsangaben zu erklären, über die der Kunde 
selbstverständlich informiert wird. Bei Auslandsreisen schließen wir für alle eine Haft-
pflicht– und Auslandskrankenversicherung ab. 
5. Rücktritt durch den Reisenden 
Der Kunde kann bis Reisebeginn jederzeit durch Erklärung gegenüber der Lebenshilfe 
Crailsheim (LERCHE), die schriftlich erfolgen soll, vom Reisevertrag zurücktreten. Tritt 
der Kunde vom Vertrag zurück oder die Reise nicht an, so ist der Reiseveranstalter 
berechtigt, Ersatz für die getroffenen Reisevorkehrungen und seine Aufwendungen zu 
verlangen. Diese betragen in % des Reisepreises: 

• 6 Monate bis 8 Wochen vor Reiseantritt 20% 

• 8 Wochen bis 31 Tage vor Reiseantritt 50% 

• 30 bis 16 Tage vor Reiseantritt  70% 

• 15 bis 2 Tage vor Reiseantritt  90% 

• 1 Tag vor Reiseantritt    100% 

• Bis 6 Monate vor Reiseantritt fallen 50,--- € Bearbeitungsgebühr an. 
Dem Reisekunden bleibt es unbenommen, nachzuweisen, dass der Lebenshilfe kein 
oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist als die pauschalierten Rück-
trittskosten. 
Bis zum Reiseantritt kann der Reisende eine Ersatzperson stellen. Dies bedarf der 
Schriftform und ist vom Reiseveranstalter im Einzelnen zu genehmigen. Eine Umbu-
chungsgebühr beträgt 30,--€ plus evtl. Gebühren bei Flug-, Fährbuchungen, etc. 
Da - vor allem bei Menschen mit Unterstützungsbedarf - jederzeit etwas dazwi-
schenkommen kann, - und nach den Erfahrungen in den vergangenen Jahren - 
bitten wirSie eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. Siehe auch Seite 
18. 
 6. Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter 
Der Reiseveranstalter weist ausdrücklich darauf hin, dass er inklusive Reisen (auch) 
für Menschen mit Unterstützungsbedarf durchführt. Toleranz und Einfühlungsver-
mögen in die Reisegruppe, sowie genaue, vollständige und richtige Angaben 
vom Reisenden (bzw. seinem/ihrem gesetzlichen Vertreter) beim Anmelde– und 
Rückmeldeverfahren werden vorausgesetzt.   
Der Reiseveranstalter kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom Reisevertrag 
zurücktreten oder nach Antritt der Reise den Reisevertrag kündigen: 
a.) ohne Einhaltung einer Frist - wenn der Reisende die Durchführung der Reise unge-
achtet einer Abmahnung des Reiseveranstalters nachhaltig stört oder sich in solchem 
Maße vertragswidrig verhält,  
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Inklusive Reisen mit den  

Busunternehmen Marquardt! 
Warum sollen wir immer mehr extra Angebote für Menschen mit Un-
terstützungsbedarf anbieten, wenn es doch genug regionale Reisean-
bieter gibt. Diese würden zudem sehr gerne ihre Angebote im Sinne 
der Inklusion auch für Menschen mit Unterstützungsbedarf öffnen. Da-
her haben wir bereits seit 2015 eine Kooperation mit dem oben ge-
nannten Busunternehmen. D. h. bei einer Reise mit diesem Busunter-
nehmen können 1-5 Menschen mit Unterstützungsbedarf und eine 
von uns gestellte Begleitperson teilnehmen. Dazu erheben wir den 
Unterstützungsbedarf und suchen die entsprechende Begleitperson. 

Insgesamt stehen uns somit ca. 30 weitere Angebote für Menschen 
mit Unterstützungsbedarf zur Verfügung. Auf Anfrage klären wir mit 
Ihnen die Kosten und Bedingungen in der Durchführung der Reise.. 
Den Katalog der Fa. Marquardt finden Sie auf der Homepage von 
Marquardt-Reisen (www.marquardt-reisen.de) Weitere Angebote kön-
nen Sie bei uns erfragen.  

Beachten Sie bitte, dass diese inklusiven Busreisen evtl. erhöhte As-
sistenzkosten mit sich bringen, falls nur 1-2 Personen an dieser Reise 
teilnehmen. 

Ebenso kann es sein, dass aufgrund zu geringer Anmeldungen die 
gewünschte Reise kurzfristig vom Busunternehmen abgesagt wird 
oder dass die Lebenshilfe keine geeignete Begleitperson findet und 
daher von uns diese inklusive Busreise abgesagt werden muss. 

Kosten: Preis der Reise + evtl. nötige Betreuungskosten (siehe 
Seite 3). 

Im Übrigen gelten hier die Reisebedingungen des Bus– bzw. Rei-
seunternehmens! 
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Friesland - Krimi aus dem  
Fernsehen 

Erlebnisreise mit Marquard-Reisen! 

 

 
 

 

Am 1. Tag geht die Reise um 6.00 Uhr in Crailsheim los. 

Auf der  Hinfahrt wird der Berentzenhof besucht. 

Dort gibt es Frühstück und Besichtigung und Einkaufsmöglichkeit. 

Am 2.Tag geht es nach Papenburg zur Meier Werft. Dort werden große 

Kreuzfahrschiffe gebaut. 

Danach geht es nach Oldenburg. 

Am 3.Tag geht es zu den Drehorten der Krimiserie Friesland 

Am  4.Tag geht es entlang der ostfriesischen Nordseeküste . 

Besuch der Seehundstation und Brauereibesichtigung in Jever. 

 

Leitung        Reisedienst Marquardt 

TN               mind. 3 

Kosten         799,-- Euro im Doppelzimmer 

                     (Einzelzimmerzuschlag 69 Euro) 

                     und Betreuungskosten 

Zeit               13.05.-17.05.2026 (5 Tage) 

 

Betreuungskosten: Siehe Seite 3!  
Anmeldungen bis   31.03.2026 (Siehe Anmeldeformular)  
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Bitte diese Seite mit der Anmeldung heraustrennen! 

Geschäftsführung: Peter Schnabel 

Telefon 07951/4077433 

Mobil   0162-2150314 (P. Schnabel) 

Fax  07951/2 97 98 69 

Email:  info@lebenshilfe-crailsheim.de 

www.lebenshilfe-crailsheim.de 

An die 

Lebenshilfe Crailsheim e.V. 

LERCHE 

Goldbacher Straße 60 

74564 Crailsheim 

Hiermit melde ich mich für das folgende 

Angebot verbindlich an: 

Name: …………………………………………………………. 

Adresse: ……………………………………………………... 

…………………………………………………………………. 

Tel: ………………….……………………..  

Geburtsdatum:…….………… Ausweis-Nr: ……………………. 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die AGB an (siehe Seite 16 f).
  

Pflegekasse/ Pflegegrad:______________________________ 

Ich werde die Betreuungskosten in Höhe von 80,--  

bzw. 120,-- €/Tag vorfinanzieren (siehe Seite 3). 

 

…………………         …..……..…………………………... 

Datum   Unterschrift:  

Angebot:_____________________________________ 

mailto:lebenshilfe-crailsheim@gmx.de
http://www.lebenshilfe-crailsheim.de
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Beitrittserklärung - Lebenshilfe Crailsheim e.V. 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu der Vereinigung „Lebenshilfe für Menschen mit Behin-
derung Crailsheim e.V.“ 

Ich bin bereit, einen Jahresbeitrag von € _____________________ steuerbegünstigt zu zahlen 
(empfohlener Jahresbeitrag mindestens € 35,--). 

Name / Vorname: 
________________________________________________Tel:____________________ 

Anschrift:_______________________________________________________________ 

Email: _________________________________________________________________ 

PLZ/Ort:___________________________________ Datum:_____________________ 

Unterschrift: ____________________________________________________ 

Ich habe ein behindertes Kind bzw. einen behinderten. Angehörigen ja ❑nein ❑ 

----------- -----------------------------------------------—————----------------------------------- 

SEPA-Lastschriftsmandat 

Name des Zahlungsempfängers: Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Crailsheim e.V. 

Straße und Hausnummer: Goldbacher Straße 60    

Postleitzahl und Ort: 74564 Crailsheim  Land: Deutschland  

Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE06ZZZ00000087937    

Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger- Lebenshilfe auszufüllen): 

_________________________________________________________________       

Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger „Lebenshilfe für Menschen mit 
Behinderung Crailsheim e.V.“, Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zah-
lungsempfänger „Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Crailsheim e.V.“  auf mein / 
unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / 
unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): ________________________________ 

Anschrift des Zahlungspflichtigen: __________________________________________ 

Postleitzahl und Ort:     ______________________  

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 35 Stellen):   _______   

Jahresbeitrag: € _________________ Freiwilliger Beitrag:  € ____________  

Ort: _________________________________ Datum:     

Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen: ________________________________ 
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Kroatien/Banjole in  
Istrien 
 

 

 
 

 
Unternehmungen sind z.B.: 

• Besuch des Amphitheaters in Pula 

• Eine Bootstour im Sonnenuntergang  

• Incl. Delphinbeobachtung 

• Banjole besuchen 

• Strand genießen 

• Entspannung pur 

• Charm der Gegend entdecken 
 

Leitung:  Iris Soldner TN: 9 

Kosten:  1000 € Sachkosten 

  + Betreuungskosten 

  mind. 9 

 

Zeit:         13.06. -- 27.06.2026 (15 Tage) 

  
Betreuungskosten siehe Seite 3!  
Anmeldungen bis 31.03.2026 (Siehe Anmeldeformular)  
Bitte bei der Anmeldung Geburtsdatum und Ausweisnummer an-
geben! 
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 Eisenbahnromantik 
im Vogtland 

Erzgebirge Böhmen 

 

 

 

 

1.Tag Anreise ins Vogtland 

2. Tag Ausflug ins Erzgebirge 

3.Tag Mit der Vogtlandbahn durch das Vogtland 

4.Tag Heimreise 

 

 

Leitung:  Reisedienst Marquardt  

TN:                  mind. 3              

Kosten:  549 Euro Doppelzimmer 

                        (49 Euro Einzelzimmerzuschlag) 

                        + Betreuungskosten 

Zeit:  03.07. bis 06.07.2026   (4 Tage)            

 

Betreuungskosten: Siehe Seite 3!  
Anmeldungen bis 31.03.2026 (Siehe Anmeldeformular)  
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 Klangvoller Advent  

auf der Donau! 

 

 

 

Die Fluss-Kreuzfahrt geht entlang der Donau von Passau nach Linz 

1.Tag Abfahrt in Crailsheim,  

Besuch des Christkindlesmarkt in Nürnberg, Weiterfahrt nach Passau. 

Check in auf der MS SWISS SPLENDOR. 

Auf dem Schiff gibt es viel zu entdecken. 

2.Tag Stadtführung in Krems, freier Aufenthalt in Krems am Abend geht es weiter 
nach Linz. Geselliger Abend an Bord 

3 Tag Linz mit Stadtführung und Zeit zur freien Verfügung. Letzter gemütlicher 
Abend an Bord und Rückfahrt nach Linz. 

4.Tag Heimreise. 

 

Leitung:  Reiseservice Marquardt 

Kosten:   Sachkosten 499 Euro im 2-Bett Hauptdeck 

               (150 Euro  Einbettzuschlag im Hauptdeck) 

               + Betreuungskosten 

   Zeit:  27.11.- 30.11. 2026 (4 Tage) 

 
Betreuungskosten siehe Seite 3!  
Anmeldungen bis 31.3.2026 (Siehe Anmeldeformular)  
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Reise an den  

Bodensee! 
 

 

 

Willkommen in Horn am Bodensee! 

Unsere Unterkunft befindet sich auf der Halbinsel „Höri“ 
(Mehrbettzimmer). 

Der Campingplatz lädt zum Entspannen ein. 

In Horn gibt es viel zu entdecken. 

Unternehmungen sind z.B.: 
Schiffahrt nach Stein am Rhein in der Schweiz; 
Ausflug in den Wild– und Freizeitpark Bodanrück in Al-
lensbach; 
Rheinfall Schaffhausen; 
Seilbahnfahrt auf den Pfänder. 
 
Leitung:   Iris Soldner 

TN:   mind. 9/ max. 12 

Kosten:  720,- € Sachkosten + Betreuungskosten 

Zeit:   29.09.2026 - 12.10.2026  (14 Tage) 

. 

Betreuungskosten: Siehe Seite 3!  
Anmeldungen bis 31.3.2026 (Siehe Anmeldeformular)  
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Städtereise 

Wien 
 

 

 

 
1.Tag Anreise nach Wien. Unterwegs Besichtigung der  

          Benediktinerabtei 

2.Tag Wien 

          Besuch des Stephansdom, die Hofburg und  

          Natürlich das Sissi Schloss Schönbronn 

3.Tag Besuch der Hofreitschule mit den Lippizaner 

          Pferden 

4.Tag Altstadtspaziergang, Hundertwasserhaus 

          Abend Möglichkeit zum Besuch der Oper 

          Carmen. 

5.Tag Besuch des Wiener Zentralfriedhofs 

           Viele Prominente sind dort begraben. 

 
Leitung          Reisedienst Marquardt   

TN:   min. 3 

Kosten:  789 Euro Doppelzimmer 

                       (149 Euro Einzelzimmerzuschlag) 

  + Betreuungskosten 

Zeit:   08.07.-12.07.2026 (5 Tage)   

Betreuungskosten siehe Seite 3!  
Anmeldungen bis 31.3.2026 (Siehe Anmeldeformular)  
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Urlaubsreise 
Nach Ankaran 
In Slowenien 
 

 

 
 
 
 
 
Slowenien ist in kleines feines Land zwischen Italien und Kroatien. 

Die Reise führt nach Ankaran in die Ferienanlage Adria Ankaran 

Olive Suites, die zum Entspannen einlädt. 

 

1 Woche lang Aufenthalt in der Ferienanlage zum Erholen und  

Genießen. 

Möglichkeiten für Tagesausflüge sind im Hotel gegeben. 

Am 27.08. kann an einem Tagesausflug teilgenommen werden. 

 

Leitung:  Reisedienst Marquardt  

TN:   mind. 3 

Kosten:  899,-- € Doppelzimmer   

                        (159 Euro Einzelzimmerzuschlag)                    

  + Betreuungskosten 

Zeit:          20.08.-27.08.2026    (6 Tage)    

  
Betreuungskosten siehe Seite 3!  
Anmeldungen bis 31.3.2026 (Siehe Anmeldeformular)  
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„Korfu -  

Griechenland “ 
 

 

 

Wir werden dieses Jahr wieder fliegen.  

Wo wir übernachten werden, ist noch unklar - je nach Anzahl der 
Anmeldungen in 2-Bett-Zimmer. 

Was tun wir? Lange schlafen, am Strand rumliegen oder baden 
und sich die Insel und ihre Sehenswürdigkeiten anschauen. 

Unternehmungen sind z.B.: 
Korfu-Stadt, Sissi-Schloss, Pantokrator (der höchste Berg 
Korfus), Unterwasserhöhlen; Burg Angelokastro, Afionas, 
etc. 
Baden, Strand und Sofa-Boot 
Kurze Wanderungen, Disco und Kneipen 
 
Meldet euch für Korfu schnell an (wegen dem Frühbucherpreis)! 

Leitung:   NN 

TN:   mind. 6/ max. 12 

Kosten:  900,- € Sachkosten + Betreuungskosten 

Zeit: 21.08.2026 - 04.09.2026  (14 Tage) 

. 

Betreuungskosten: Siehe Seite 3!  
Anmeldungen bis 31.3.2026 (Siehe Anmeldeformular)  

Bitte bei der Anmeldung Geburtsdatum und Ausweisnum-
mer angeben! 


